
A M T S       B L A T T 
des 

Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 

Donnerstag, 15. Juli 2021    Nr. 37/2021 
 

Herausgeber, Verleger und Druck: Landratsamt Wunsiedel, 95632 Wunsiedel, Tel.-Nr.: 09232 80-464 
 

161 

 
Inhaltsübersicht 

 
 

Nr. Veröffentlichung Seite 

159 Bayer. Bauordnung; Interaktiver MtB-Park mit Lernparcours, Gemarkung Martinlamitzer 
Forst-Nord Fl.Nr. 63, Gemarkung Martinlamitzer Forst-Süd Fl.Nr. 21 und 32 

162 
 

160 Bayer. Bauordnung; Errichtung einer Pergolamarkise auf der Terrasse, Gemarkung Schön-
wald Fl.Nr. 394/24 

162 

161 Bayer. Bauordnung; Neubau Schleuderbetonmast H = 40 m mit Stahlaufsatzmast H = 7 m 
und Outdoor-Technik, Gemarkung Weißenstädter Forst-Süd Fl.Nr. 1 

163 

162 Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; Allgemeinverfügung zur Regelung des Erholungs-
verkehrs am Großen Kornberg 

164 

163 Stadt Arzberg; Vollzug der Gutachterausschuss-Verordnung, Ermittlung der Bodenrichtwerte 
mit Stand vom 31.12.2020 

167 

164 Schulverband Kösseine-Mittelschule Tröstau-Nagel; Haushaltssatzung 2021 167 

165 Gemeinsames Kommunalunternehmen Winterling Immobilien; Jahresabschluss 2020  168 

166 TenneT TSO GmbH; Vermessungsarbeiten für das Projekt SuedOstLink, Durchführung in der 
Stadt Arzberg 

169 

167 TenneT TSO GmbH; Vermessungsarbeiten für das Projekt SuedOstLink; Durchführung in der 
Gemeinde Thiersheim 

170 

168 Arzberg – Vollzug des Baurechts; Erlass einer Einbeziehungssatzung "Flurweg Nord", Ge-
markung Röthenbach Flur-Nr. 185/3, Aufstellungsbeschluss und öffentliche Auslegung 

171 

169 Arzberg – Vollzug des Baurechts; 2. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans 
„Olatsberg II“ im vereinfachten Verfahren, Änderungsbeschlusses und öffentliche Auslegung 
des Bebauungsplanentwurfs 

171 

   

   

   
 
 

 



162 

           Nr. 159 
 
Bayer. Bauordnung 
 
Gz: 41-437/2019 
 
Vollzug der Bayer. Bauordnung (BayBO); 
- Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bay-
BO -  
 
Bauantrag Interaktiver MtB-Park mit Lernparcours 
Grundstück Gemarkung Martinlamitzer Forst-Nord Fl. Nr. 63 
 Gemarkung Martinlamitzer Forst-Süd   Fl.Nr. 21 und 32 
Bauherr ZV Naherholungs- und 

Tourismusgebiet Großer Kornberg 
 Schaumbergstraße 14,95032 Hof 
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat in oben bezeichneter 
Angelegenheit am 13.07.2021 unter dem Aktenzeichen 41 – 437/2019 
folgenden Bescheid erlassen: 
 
I. Der oben genannte Bauantrag wird entsprechend den mit Geneh-

migungsvermerk versehenen Bauvorlagen unter den nachstehen-
den Auflagen und Bedingungen genehmigt. Die Bauvorlagen, die 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung des Büros FROELICH & 
SPORBECK Umweltplanung und Beratung vom 06.08.2020 sowie 
der UVP-Bericht des Büros FROELICH & SPORBECK Umweltpla-
nung und Beratung vom 06.08.2020 sind Bestandteil dieses Be-
scheides. 

 
II. Diese bauaufsichtliche Genehmigung kann widerrufen werden, 

wenn eine uneingeschränkte Zufahrt zum Baugrundstück nicht 
mehr möglich ist. 
 

III. Die Rodungserlaubnis wird gem. Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Bayerisches 
Waldgesetz -BayWaldG erteilt. 

 
IV. Über die im Anhörungsverfahren erhobenen Einwendungen wird 

wie folgt entschieden: Die Einwendungen werden, soweit ihnen 
nicht durch Nebenbestimmungen dieses Bescheids Rechnung ge-
tragen wurde bzw. soweit sie nicht in die Allgemeinverfügung zur 
Regelung des Erholungsverkehrs am Großen Kornberg eingear-
beitet wurden, zurückgewiesen. 

 
V. Als Antragsteller haben Sie die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage beim 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth 
 
erheben. 
 
Dafür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
- Schriftlich oder zur Niederschrift: 

 
Die Klage können Sie schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle erheben. Die Anschrift lau-
tet: 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth, 
Hausanschrift:  Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, 
Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 

 
- Elektronisch: 

 
Die Klage können Sie beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Bayreuth auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetprä-
senz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu ent-
nehmenden Bedingungen erheben. 

 
In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat 
Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen, 
ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. 

Der Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid in Abschrift beifügen. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Sie bei schriftlicher Einreichung 
oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteilig-
ten beifügen. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 

Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) 
wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts und 
des Denkmalschutzrechts abgeschafft. Es besteht keine Möglich-
keit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 
 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfes per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere In-
formationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz  
 
des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelgebirge (www.landkreis-
wunsiedel.de) bzw. 
 
der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
Hinweis: 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit dem heutigen 
Tage der Bekanntmachung die Zustellung als bewirkt gilt, d. h., 
von diesem Zeitpunkt an läuft die Klagefrist von einem Monat. 
 
Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nicht nur auf den Ad-
ressaten des Bescheides. Sie richtet sich auch an alle Dritte, die 
eine Verletzung ihrer Rechte durch die Baugenehmigung geltend 
machen wollen. Die Anfechtungsklage eines Dritten hat keine 
aufschiebende Wirkung (§ 212a BauGB). 
 
Der Baugenehmigungsbescheid im vollen Wortlaut sowie die 
genehmigten Bauvorlagen können von beteiligten Nachbarn i. S. 
von Art. 66 Abs. 1 BayBO während der üblichen Besuchszeiten im 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, im 
Zimmer 1.74, eingesehen werden. 
 
Wunsiedel, 13.07.2021, 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Sellnow, Oberregierungsrätin 

 
 
           Nr. 160 
 
Bayer. Bauordnung 
 
Gz: 41-386/2021 
 
Vollzug der Bayer. Bauordnung (BayBO); 
- Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bay-
BO -  
 
Bauantrag Errichtung einer Pergolamarkise auf der Terrasse 
Grundstück Fl. Nr. 394/24 
 Gemarkung Schönwald 
Bauherr Jens Heinrich und Sara Thüring 
 Schneebergstraße 5,95173 Schönwald 
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat in oben bezeichneter 
Angelegenheit am 08.07.2021 unter dem Aktenzeichen 41 – 386/2021 
folgenden Bescheid erlassen: 
 
I. Der oben genannte Bauantrag wird entsprechend den mit Geneh-

migungsvermerk versehenen Bauvorlagen unter den nachstehen-
den Auflagen und Bedingungen genehmigt. Die Bauvorlagen sind 
Bestandteil dieses Bescheides. 
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II. Von den Festsetzungen des Bebauungsplanes werden wegen der 
Änderung der Dachform und der Änderung der Dachneigung ge-
mäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) Befreiungen gewährt. 
 

III. Als Antragsteller haben Sie die Kosten des Verfahrens zu tragen. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage beim 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth 
 
erheben. 
 
Dafür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
- Schriftlich oder zur Niederschrift: 

 
Die Klage können Sie schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle erheben. Die Anschrift lau-
tet: 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth, 
Hausanschrift:  Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, 
Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 

 
- Elektronisch: 

 
Die Klage können Sie beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Bayreuth auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetprä-
senz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu ent-
nehmenden Bedingungen erheben. 

 
In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat 
Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen, 
ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Klage-
schrift sollen Sie diesen Bescheid in Abschrift beifügen. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Sie bei schriftlicher Einreichung oder Einrei-
chung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beifü-
gen. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 

Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) 
wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts und 
des Denkmalschutzrechts abgeschafft. Es besteht keine Möglich-
keit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 
 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfes per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere In-
formationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz  
 
des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelgebirge (www.landkreis-
wunsiedel.de) bzw.  
 
der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
Hinweis: 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit dem heutigen 
Tage der Bekanntmachung die Zustellung als bewirkt gilt, d. h., 
von diesem Zeitpunkt an läuft die Klagefrist von einem Monat. 
 
Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nicht nur auf den Ad-
ressaten des Bescheides. Sie richtet sich auch an alle Dritte, die 
eine Verletzung ihrer Rechte durch die Baugenehmigung geltend 
machen wollen. Die Anfechtungsklage eines Dritten hat keine 
aufschiebende Wirkung (§ 212a BauGB). 
 

Der Baugenehmigungsbescheid im vollen Wortlaut sowie die 
genehmigten Bauvorlagen können von beteiligten Nachbarn i. S. 
von Art. 66 Abs. 1 BayBO während der üblichen Besuchszeiten im 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, im 
Zimmer 1.75, eingesehen werden. 
 
Wunsiedel, 08.07.2021, 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Sellnow, Oberregierungsrätin 

 
 
           Nr. 161 
 
Bayer. Bauordnung 
 
Gz: 41-579/2020 
 
Vollzug der Bayer. Bauordnung (BayBO); 
- Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bay-
BO -  
 
Bauantrag Neubau Schleuderbetonmast H = 40 m mit 

Stahlaufsatzmast H = 7 m 
 und Outdoor-Technik 
Grundstück Fl. Nr. 1 
 Gemarkung Weißenstädter Forst-Süd 
Bauherr DFMG Deutsche Funkturm GmbH 

Planung Region Süd 
 Georg-Elser-Straße 4,90441 Nürnberg 
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat in oben bezeichneter 
Angelegenheit am 30.06.2021 unter dem Aktenzeichen 41 – 579/2020 
folgenden Bescheid erlassen: 
 
I. Der oben genannte Bauantrag wird entsprechend den mit Geneh-

migungsvermerk versehenen Bauvorlagen unter den nachstehen-
den Auflagen und Bedingungen genehmigt. Die Bauvorlagen sind 
Bestandteil dieses Bescheides. 
 

II. Als Antragsteller haben Sie die Kosten des Verfahrens zu tragen. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage beim 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth 
 
erheben. 
 
Dafür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
- Schriftlich oder zur Niederschrift: 

 
Die Klage können Sie schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erheben. Die Anschrift 
lautet: 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth, 
Hausanschrift:  Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, 
Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 

 
- Elektronisch: 

 
Die Klage können Sie beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Bayreuth auch elektronisch nach Maßgabe der der Internet-
präsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) 
zu entnehmenden Bedingungen erheben. 

 
In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat 
Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen, 
ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Klage-
schrift sollen Sie diesen Bescheid in Abschrift beifügen. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Sie bei schriftlicher Einreichung oder Einrei-
chung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beifü-
gen. 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 

Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) 
wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts und 
des Denkmalschutzrechts abgeschafft. Es besteht keine Möglich-
keit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 
 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfes per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere In-
formationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz  
 
des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelgebirge (www.landkreis-
wunsiedel.de) bzw.  
 
der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
Hinweis: 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit dem heutigen 
Tage der Bekanntmachung die Zustellung als bewirkt gilt, d. h., 
von diesem Zeitpunkt an läuft die Klagefrist von einem Monat. 
 
Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nicht nur auf den Ad-
ressaten des Bescheides. Sie richtet sich auch an alle Dritte, die 
eine Verletzung ihrer Rechte durch die Baugenehmigung geltend 
machen wollen. Die Anfechtungsklage eines Dritten hat keine 
aufschiebende Wirkung (§ 212a BauGB). 
 
Der Baugenehmigungsbescheid im vollen Wortlaut sowie die 
genehmigten Bauvorlagen können von beteiligten Nachbarn i. S. 
von Art. 66 Abs. 1 BayBO während der üblichen Besuchszeiten im 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, im 
Zimmer 1.75, eingesehen werden. 
 
Wunsiedel, 30.06.2021, 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Sellnow, Oberregierungsrätin 

 
 
           Nr. 162 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
43-1732/04 
 
I. Allgemeinverfügung des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelgebir-

ge zur Regelung des Erholungsverkehrs am Großen Kornberg 
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge erlässt auf Grund der Art. 
31 Abs. 1, Art. 43 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 44 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes 
über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erho-
lung in der freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz - Bay-
NatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), das 
zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl. S. 352) 
geändert worden ist, sowie Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 Bayerisches Verwal-
tungsverfahrensgesetz (BayVwVfG), in der in der Bayerischen Rechts-
sammlung (BayRS 2010-1-I) veröffentlichten bereinigten Fassung, das 
zuletzt durch Art. 9a Abs. 1 des Gesetzes vom 25. März 2020 (GVBl. 
S. 174) geändert worden ist, folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 
1. Zum Schutz der in Teilen des Kornberggebietes liegenden Fort-

pflanzungs- und Ruhegebiete für Wildkatze, Luchs, Auerhuhn und 
Schwarzstorch sowie der Wanderkorridore für Wolf, Luchs und 
Wildkatze werden folgende Verbote erlassen: 
 

a. Betreten 
Es ist verboten, das Gebiet im Geltungsbereich dieser Allge-
meinverfügung außerhalb von Forststraßen und –wegen, von 
markierten Wander- und Radwegen sowie der markierten Loi-
pen, Schneeschuh- und Skirouten in der Zeit vom 1. Februar 
bis zum 15. Juli eines jeden Jahres zu betreten (auch mit Ski-
ern oder Schneeschuhen).  
 

b. Radfahren auf Wegen 
Es ist verboten, im Gebiet im Geltungsbereich dieser Allge-
meinverfügung in der Zeit vom 1. Februar bis zum 15. Juli ei-
nes jeden Jahres mit Fahrrädern zu fahren. Ausgenommen 
hiervon sind die in Anlage 2, die Bestandteil dieser Allgemein-
verfügung ist, aufgeführten Strecken. 
Die vom Verbot ausgenommenen Strecken sind auch aus der 
als Anlage 3 beigefügten Karte, die Bestandteil dieser Allge-
meinverfügung ist, ersichtlich. 
 

c. Radfahren abseits von Wegen 
Es ist ganzjährig verboten, das Gebiet im Geltungsbereich 
dieser Allgemeinverfügung außerhalb von Forststraßen und –
wegen sowie von den in der Karte (Anlage 3) dargestellten 
Fahrradstrecken mit Fahrrädern zu befahren. 
 

d. Anleinpflicht für Hunde 
Es ist verboten, im Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung 
Hunde nicht angeleint mitzuführen (ausgenommen Jagdhunde 
im Rahmen des jagdlichen Einsatzes). 

 
e. Markierung von Wegen 

Die Markierung zusätzlicher Wander- und Radwege sowie Loi-
pen ist zur Erhaltung ausreichender störungsfreier Ruhezonen 
untersagt. 

 
2. Der Schutzraum hat im Bereich des Landkreises Wunsiedel i. 

Fichtelgebirge eine Größe von ca. 560,4 ha. Die genaue Abgren-
zung der geschützten Flächen ergibt sich aus der als Anlage 1 bei-
liegenden Karte, die Bestandteil dieser Allgemeinverfügung ist. 
Der Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung ist dort rot schraf-
fiert, wobei die den Schutzbereich begrenzenden Wege nicht dem 
Geltungsbereich unterliegen. 
 

3. Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge kann im Einzelfall 
eine Befreiung von den Verboten der Ziffern 1 a bis 1 e erteilen, 
wenn überwiegende Gründe des allgemeinen Interesses die Be-
freiung erfordern oder die Befolgung des Verbotes zu einer offen-
bar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung 
mit den Zwecken des Schutzraumes vereinbar ist. 
 

4. Unberührt von den Verboten der Ziffer 1 bleiben: 
 

a. die ordnungsgemäße land-, forst- und fischereiwirtschaftliche 
Bodennutzung. 

 
b. die rechtmäßige Ausübung der Fischerei, der Jagd und des 

Jagdschutzes unter besonderer Berücksichtigung des Schutz-
zwecks dieser Einzelanordnung. 

 
c. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder Schildern, die 

auf den Schutz oder die Bedeutung des Gebiets hinweisen 
oder von Wegmarkierungen, Warntafeln, Sperrzeichen oder 
sonstigen Absperrungen, wenn dies auf Veranlassung bzw. im 
Einvernehmen mit dem Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebir-
ge erfolgt. 

 
d. die Aufgaben von Polizei, Bundespolizei, der Bundeswehr, der 

Feuerwehren und des Technischen Hilfswerkes sowie die 
Durchführung des Rettungsdienstes einschließlich notwendi-
ger Suchmaßnahmen. 

 
e. die Aufgaben der Gewässeraufsicht nach Art. 58 des Bayeri-

schen Wassergesetzes. 
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f. die Ausübung dienstlicher Aufgaben durch Angehörige und 

Beauftragte der Jagd-, Naturschutz- und Forstbehörden sowie 
des Naturparks Fichtelgebirge. Art. 54 des BayNatSchG bleibt 
unberührt. 

 
g. das Betreten durch Grundeigentümer und durch sonstige Per-

sonen zur Erfüllung dienstlicher Verpflichtungen oder öffentli-
cher Aufgaben, 

 
h. der Abbau von Gesteinsmaterialien und Bodenschätzen im 

Rahmen bestehender Genehmigungen. 
 

5. Diese Einzelanordnung tritt am Tage nach Ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge in Kraft. 
Sie gilt auf die Dauer von drei Jahren. 

 
Gründe: 

 
I. Der große Kornberg mit seinem 827 m hohen Gipfel liegt in der 

nordöstlichen Ecke des Fichtelgebirges. Die Freizeit- und Erho-
lungsfunktion des Kornberggebietes war bisher im Wesentlichen 
auf die Nutzung durch Wanderer beschränkt. Im Winter standen 
drei Abfahrtspisten mit Liftbetrieb für Erwachsene und Kinder zur 
Verfügung. Nun planen die beiden dort aneinandergrenzenden 
Landkreise Hof und Wunsiedel i. Fichtelgebirge den Ausbau der 
bestehenden touristischen Infrastruktur. Dazu sollen ein MtB-
Basecamp für Mountainbikes, Trails für Geländefahrten, ein soge-
nannter Zauberteppich als Ersatz für den bestehenden Kinderlift 
und ein generationsübergreifender pädagogischer Bewegungspark 
als Abenteuerspielplatz errichtet werden. Eine bestehende Skihüt-
te soll durch einen Neubau ersetzt und zukünftig ganzjährig ge-
nutzt werden.  
Mit diesen Maßnahmen erhöht sich zwangsläufig die touristische 
Nutzung des Berges, da der Bereich nun ganzjährig touristisch 
genutzt werden soll. Dadurch wird sich die Zahl der Besucher, ins-
besondere auch der Radfahrer, deutlich erhöhen. Nachdem sich 
im Bereich des Kornberges Fortpflanzungs- und Ruhegebiete für 
Wildkatze, Luchs, Auerhuhn und Schwarzstorch sowie Wanderkor-
ridore für Wolf, Luchs und Wildkatze befinden, müssen Maßnah-
men und Regelungen getroffen werden, um die Lebensräume die-
ser und anderer Tier- und Pflanzenarten vor Beeinträchtigungen 
durch den Menschen zu schützen. 
In der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung und in der Um-
weltverträglichkeitsprüfung wurde festgestellt, dass unter Berück-
sichtigung spezieller Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen 
die naturschutzrechtlichen Voraussetzungen für die Zulassung des 
Vorhabens erfüllt sind. Eine der dabei aufgestellten Forderungen 
ist es, einen Schutzbereich zur Sicherung der Störungsarmut ein-
zurichten. 

 
II. Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge ist aufgrund von Art. 

44 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Art. 43 Abs. 2 Nr. 3 BayNatSchG und Art. 3 
Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG sowohl sachlich als auch örtlich für den 
Erlass der Allgemeinverfügung zuständig. Nachdem Beschrän-
kungen für die Nutzung einzelner Grundstücke festgelegt werden, 
ist das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge für alle Bereiche 
zuständig, die sich auf dem Gebiet des Landkreises Wunsiedel i. 
Fichtelgebirge befinden. 

 
III. Rechtsgrundlage für den Erlass der Allgemeinverfügung ist § 3 

Abs. 2 BNatSchG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 BayNatSchG, wonach die 
untere Naturschutzbehörde die Erholung in Teilen der freien Natur 
im erforderlichen Umfang aus Gründen des Naturschutzes, zur 
Durchführung landespflegerischer Maßnahmen, zur Regelung des 
Erholungsverkehrs oder aus anderen zwingenden Gründen des 
Gemeinwohls untersagen oder beschränken kann.  
 

Beim Großen Kornberg handelt es sich um ein großes unzer-
schnittenes Waldgebiet, das von den verschiedensten Tieren als 
Rückzugs-, Ruhe- und Fortpflanzungsgebiet benutzt wird. Dies gilt 
vor allem für Wildkatze, Luchs, Auerhuhn und Schwarzstorch. Wei-
ter ist zu berücksichtigen, dass hier überregionale Wanderkorrido-
re für Wolf, Luchs und Wildkatze verlaufen. Um die Funktion dieser 
Lebensräume zu gewährleisten, ist es erforderlich, diese Bereiche 
von störenden Einflüssen durch Spaziergänger, Wanderer und 
Radfahrer freizuhalten. Mit dieser Allgemeinverfügung werden 
deshalb die für die Tier- und Pflanzenwelt wichtigen Bereiche defi-
niert und festgelegt. Besonders bedeutsam ist die Sicherung der 
Störungsarmut während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeiten 
der Arten. Insbesondere im Zeitraum vom 1. Februar bis 15. Juli 
eines jeden Jahres ist deshalb das Verbot erforderlich, die Wege 
zu verlassen. Hierdurch soll verhindert werden, dass die Rück-
zugsbereiche der Tiere durch Wanderer und Spaziergänger weiter 
eingeschränkt werden.  
 
Radfahrer verursachen im Vergleich zu Wanderern durch ihre hö-
here Geschwindigkeit und ihr plötzliches Erscheinen wesentlich 
stärkere Fluchtreaktionen bei Tieren. Auch sind Radfahrer im Ver-
gleich zu Wanderern oft bereits sehr früh in den Morgenstunden 
bzw. sehr spät in der Abenddämmerung in abgelegenen Gebieten 
unterwegs und stören somit die betroffenen Tierarten gerade zu 
deren Hauptaktivitätszeiten besonders intensiv. Deshalb muss die 
Nutzung der Radwege insbesondere während des Zeitraums vom 
1. Februar bis 15. Juli im gesamten Schutzbereich, mit Ausnahme 
der speziell vom Verbot ausgenommenen Strecken, vollständig 
untersagt werden. Außerhalb des besonderen Schutzzeitraums ist 
das Radfahren nur auf den Forststraßen und -wegen sowie den 
markierten Radwegen gestattet, um Störungen der Rückzugsbe-
reiche und Wanderkorridore der aufgezeigten Arten zu reduzieren 
(vgl. hierzu auch Art. 30 Abs. 2 BayNatSchG). In diesem Zusam-
menhang wird ausdrücklich klargestellt, dass es sich bei sog. Holz-
rückegassen und -wegen auf dem gewachsenen Waldboden nicht 
um Wege handelt und diese keine für das Befahren mit Fahrrädern 
geeigneten Wege darstellen. 
Bei Festlegung der vom Verbot für Fahrradfahrer nach Ziffer 1.b. 
ausgenommenen Wege wurde die Bekanntmachung des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz vom 
27. November 2020, Az.: 62f-U8667.0-2019/1-126, zum Vollzug 
des Bayerischen Naturschutzgesetzes; Teil 6 „Erholung in der 
freien Natur“ berücksichtigt, sodass auf diesen Wegen eine siche-
re Nutzung durch Befahren mit Fahrrädern ohne Gefährdung oder 
unzumutbare Behinderung von Fußgängern möglich ist. 
 
Die zeitliche Beschränkung des Wegegebotes der Ziffern 1.a. und 
1.b. ergibt sich daraus, dass insbesondere in diese Zeit sowohl 
Paarung als auch die Aufzucht des Nachwuchses der betroffenen 
Tierarten fallen. Gerade in dieser für die Erhaltung der Art notwen-
digen Zeit soll eine Störung vermieden werden.  

 
Die ganzjährige Anleinpflicht für Hunde zielt in die gleiche Rich-
tung. Freilaufende Hunde verursachen ganz erhebliche Störungen 
der genannten Tierarten in ihren Ruhe- und Rückzugsbereichen. 
Gerade für die Jungtiere der zu schützenden Arten stellen sie eine 
große Gefahr dar, wenn sie Nester und Schutzbauten aufspüren 
und den Nachwuchs dann ungehindert angreifen können. Aber 
auch außerhalb der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeiten führt ein 
freies Umherlaufen der Hunde häufig zu Flucht- und Stressreakti-
onen bei den genannten Tierarten, da diese bei der Nahrungssu-
che oder während der Ruhepausen gestört werden. Mit dem An-
leinen können sich die Hunde nicht mehr unkontrolliert bewegen 
und stöbern. Sie halten sich bedingt durch die Leinenlänge nur im 
direkten Umfeld der bestehenden Wege auf und können nicht in 
beruhigte Bereiche eindringen und den anderen Tieren nachstel-
len.  
 
Soweit Ausnahmen von den Verboten festgelegt sind, war dies 
notwendig, um die Nutzung durch die Eigentümer und sonstige 
Berechtigte zu gewährleisten. So soll die ordnungsgemäße land-, 
forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzung und der Abbau von Ge-
steinsmaterialien und Bodenschätzen im Rahmen bestehender 
Genehmigungen nicht untersagt werden. Ebenso müssen Polizei, 
Rettungsdienste oder ähnliche Hilfsorganisationen sowie sonstige 
Personen, die berufliche Aufgaben im Schutzbereich erfüllen müs-
sen, zugelassen werden.  
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Eine Beeinträchtigung durch diese Ausnahmen vom Betretungs-
verbot kann ausgeschlossen werden, da die Berechtigung im Ge-
gensatz zur Vielzahl der Freizeitnutzer nur auf wenige Personen 
zutrifft.  
 
Die Regelungen der Allgemeinverfügung sind unter Berücksichti-
gung der vorstehenden Ausführungen verhältnismäßig. Soweit 
dem Einzelnen das Verlassen der Wege untersagt wird, wird ihm 
nur vorenthalten, sich in unwegsames Gelände zu begeben. Das 
Radfahren im Wald außerhalb von geeigneten Straßen und We-
gen ist bereits durch Art. 30 Abs. 2 BayNatSchG untersagt. Auch 
die Anleinpflicht stellt nur einen sehr geringen Eingriff in die per-
sönliche Handlungsfreiheit dar. Demgegenüber ist der überaus 
positive Effekt, dass die Schutzräume für die Tiere von Störungen 
freigehalten und damit deren Lebensräume geschützt werden, we-
sentlich höher einzustufen. Ein milderes Mittel, mit dem der gleiche 
Erfolg erzielt werden kann, ist nicht ersichtlich. Die Allgemeinver-
fügung ist unter Abwägung der Freiheitsrechte der Spaziergänger, 
Wanderer, Radfahrer und Hundehalter und unter Berücksichtigung 
des Rechts auf Naturgenuss (Art. 141 Abs. 3 Satz 1 BV) einerseits 
und der Belange des Schutzes der betroffenen Tierarten anderer-
seits in zeitlicher und räumlicher Hinsicht auf das naturschutzfach-
lich notwendige Maß begrenzt. 
 
Die Allgemeinverfügung tritt gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 4 
BayVwVfG am Tag nach Ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des 
Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge in Kraft. 
Die Geltungsdauer der Allgemeinverfügung wird auf drei Jahre be-
grenzt, da spätestens zu diesem Zeitpunkt die Besucherlenkung 
durch ein mit den Artenschutzzielen abgestimmtes Besucher-
Lenkungskonzept für das Fichtelgebirge erfolgen soll und im Zuge 
dessen eine Änderung der Allgemeinverfügung erforderlich wer-
den wird. Hinsichtlich des Besucher-Lenkungskonzeptes wird auch 
auf das ergänzende Monitoring mit Kameras im Bereich des Korn-
bergs verwiesen, aus dem sich ebenfalls Anpassungsbedarf für 
die Allgemeinverfügung ergeben kann. 
 
Die ganzjährig befahrbaren Fahrradstrecken werden in Anlage 3 
zur besseren Nachvollziehbarkeit auf einer landkreisübergreifen-
den Karte dargestellt. Die Regelungen dieser Verfügung gelten 
aber nur für das Gebiet des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebir-
ge. 

 
Hinweis: 

 
Nach Art. 57 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BayNatSchG stellen Zuwiderhandlun-
gen gegen diese Allgemeinverfügung eine Ordnungswidrigkeit dar und 
können mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth 
Hausanschrift: Friedrichstr. 16, 95444 Bayreuth 

Postfachanschrift: Postfach 110321, 95422 Bayreuth 
 
schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form.  
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angeben, der angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsät-
zen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise: 
 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informatio-
nen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbar-
keit(www.vgh.bayern.de).  
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsge-
richten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

Wunsiedel, den 12.07.2021; 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Peter Berek, Landrat 

 
Anlage 1 – Geltungsbereich Teil Wun 
 

 
 
Anlage 2 – Radfahren ganzjährig gestattet 
 
zur Allgemeinverfügung des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelgebir-
ge zur Regelung des Erholungsverkehrs am Großen Kornberg vom 
12.07.2021 
 
Ausgenommen vom Verbot für Fahrradfahrer gemäß Ziffer 1.b der 
Allgemeinverfügung sind folgende Strecken: 

1. der über die Turmallee von Martinlamitz zum Kornberg füh-
rende Radweg HO 11 Schleife 1 (Radtour „Genuss und Ar-
nika“) bzw. der Radweg „Rund um den Großen Kornberg“ 
(ehemals WUN 3) 

2. der von Pilgramsreuth über den Spitalwald zum Kornberg 
verlaufende Radweg (ehemals WUN 2) 

3. der als „Nordweg“ bezeichnete Trail und Wanderweg von 
Wustung Richtung Kornberg 

4. die von Neuenhammer zum Kornberg verlaufende Moun-
tainbike-Tour mit dem Markierungszeichen “weiß auf rot 1“ 

5. die Strecke Vorsuchhütte - Göringsreuth über den markier-
ten Rundwanderweg „schwarz auf weiß 4“ 

6. die Strecke Schönwald – Fohrenreuth über die Rundwan-
derwege „schwarz auf weiß 2“ und „schwarz auf weiß 5 

7. die Strecke Göringsreuth – Kleppermühle, die teilweise über 
den Rundwanderweg „schwarz auf weiß 5“ mit der Abzwei-
gung über den sog. Brunnenweg verläuft 

 
Wunsiedel, den 12.07.2021;  
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Peter Berek, Landrat 
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Anlage 3 – Fahrradwege Wun 
 

 
 
 
           Nr. 163 
 
Stadt Arzberg 

 
Vollzug der Gutachterausschuss-Verordnung 

Ermittlung der Bodenrichtwerte mit Stand vom 31.12.2020 
 
Das Verzeichnis der Bodenrichtwerte (durchschnittliche Lagewerte) mit 
dem Stand vom 31.12.2020 liegt in der Zeit vom  
 

19.07.2021 – 09.08.2021 
 
im Stadtbauamt der Stadt Arzberg, Bahnhofstraße 10, 95659 Arzberg, 
1. Stock, aus. 
 
Auf das Recht, dass jedermann von der Geschäftsstelle des Gut-
achterausschusses Auskunft über die Bodenrichtwerte verlangen kann 
(§ 196 Abs. 3 BauGB) wird ausdrücklich hingewiesen. 
 
Arzberg, 07.07.2021, 
 

Stadt Arzberg; 
gez. Stefan Göcking, Erster Bürgermeister 

 
 
           Nr. 164 
 
Schulverband Kösseine-Mittelschule Tröstau-Nagel 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes 
Kösseine-Mittelschule Tröstau-Nagel für das Haushaltsjahr 2021 

 

I. 
 

Haushaltssatzung 

des Schulverbandes Kösseine-Mittelschule Tröstau - Nagel 
für das Haushaltsjahr 2021 

 
Aufgrund von Art. 8 Abs. 1 und 9 Abs. 1 des Bayer. Schulfinanzie-
rungsgesetzes in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 und Art. 41 des Geset-
zes über die Kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 63 ff. 
der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband Kösseine-Mittelschule 
Tröstau-Nagel folgende Haushalts-satzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt 
 
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit    425.493,- € 
 
und im Vermögenshaushalt 
 

in den Einnahmen 
und Ausgaben mit  212.210,- € 

 
ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 
 

§ 4 
(1) Verwaltungsumlage 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umla-
gesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaus-
halt wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 367.200,- € festge-
setzt und nach der Zahl der Verbandsschüler (Grundschule) 
auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maß-

gebende Schülerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 2020 
auf 100 Verbandsschüler festgesetzt. 

 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 3.672,- € 

festgesetzt. Sie beträgt somit für die Gemeinde 
 

Nagel 48 Schüler  x  3.672,- €  =  176.256,- € 
Tröstau 52 Schüler  x  3.672,- €  =  190.944,- €. 

 
(2) Investitionsumlage 
 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 30.000,- € festgesetzt. 

 
§ 6 

Die Verwaltungsumlage gemäß § 4 Abs. 1 ist mit je einem Viertel des 
Jahressolls am 25.01., 25.04., 25.07. und 25.10.2020 zur Zahlung 
fällig. 
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine gemäß Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. 
V. m. Art. 40 Abs. 1 KommZG i. V. m. Art. 67 und 71 GO genehmi-
gungspflichtigen Teile. 
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III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft Tröstau in Tröstau öffentlich gemäß Art. 
65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 4 der Bekanntmachungsverordnung -
BekV- zugänglich. 
 
Tröstau, 13. Juli 2021; 
 

Schulverband Kösseine-Mittelschule Tröstau-Nagel; 
gez. Rainer Klein, Schulverbandsvorsitzender 

 
 
           Nr. 165 
 
Gemeinsames Kommunalunternehmen Winterling Immobilien 
 
I. 
 
Im Inhaltsverzeichnis: 
 
Gemeinsames Kommunalunternehmen Winterling Immobilien, Anstalt 
des öffentlichen Rechts der Bayerischen Kommunen Arzberg, Kirchen-
lamitz, Röslau und Schwarzenbach a. d. Saale (gKU Winterling); 
 

Jahresabschluss 2020; 
 

II. 
Jahresabschluss für das Jahr 2020 des Gemeinsamen Kommu-
nalunternehmens Winterling Immobilien, Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Bayerischen Kommunen Arzberg, Kirchenlamitz, 
Röslau und Schwarzenbach a. d. Saale (gKU Winterling); 
 
Vollzug der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV); 
- Ortsübliche Bekanntgabe nach § 27 Abs. 3 KUV –  
 
Der Verwaltungsrat des gKU Winterling hat in der Sitzung vom 30. Juni 
2021 gemäß § 6 Abs. 4 Buchstabe h) der Unternehmenssatzung in 
Verbindung mit § 27 Abs. 1 der KUV beschlossen:  
 
„1. Der Verwaltungsrat stellt den von der Steuerberaterin Bianca 

Schlötzer, Kirchenlamitz, erstellten und von der KRP GmbH & Co. 
KG geprüften Jahresabschluss des Jahres 2020 fest. Die Vorstän-
din wird entlastet. 

  2. Der Verwaltungsrat beschließt, den Jahresüberschuss in Höhe von 
56.739,50 € auf neue Rechnung vorzutragen.“ 

 
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSS-
PRÜFERS 
 
An das Gemeinsames Kommunalunternehmen Winterling Immo-
bilien Anstalt des öffentlichen Rechts der Bayerischen Kommu-
nen Arzberg, Kirchenlamitz, Röslau und Schwarzenbach an der 
Saale, Röslau 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss des Gemeinsames Kommunalunter-
nehmen Winterling Immobilien Anstalt des öffentlichen Rechts der 
Bayerischen Kommunen Arzberg, Kirchenlamitz, Röslau und Schwar-
zenbach an der Saale, Röslau, – bestehend aus der Bilanz zum 31. 
Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
des Gemeinsames Kommunalunternehmen Winterling Immobilien 
Anstalt des öffentlichen Rechts der Bayerischen Kommunen Arzberg, 
Kirchenlamitz, Röslau und Schwarzenbach an der Saale, Röslau, für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse 
 
entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Be-
langen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und 
 
vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu 
keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und Artikel 107 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Bayern unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Be-
langen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie 
in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßi-
ger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. Außerdem sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt.  
 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 
haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermögli-
chen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.  
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, 
ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsich-
tigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der  
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Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffe-
nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtig-
ter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss 
und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reak-
tion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-
richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-
gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresab-
schlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung 
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um 
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 
 
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit 
der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte 
und damit zusammenhängenden Angaben. 
 
ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage 
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsur-
teil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlang-
ten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
 
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des 
Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahres-
abschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
 
beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresab-
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild 
von der Lage des Unternehmens. 
 
führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. 

Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir 
dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientier-
ten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil 
zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegen-
den Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen. 
 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 
 
Marktredwitz, den 7. Juni 2021; 
 

KRP GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
gez. Dipl. Kffr. Rahn, Wirtschaftsprüferin 

 
Gemäß § 27 Abs. 3 KUV wird der Jahresabschluss 2020 mit Bestäti-
gungsvermerk hiermit öffentlich bekannt gegeben. 
 
Der Jahresabschluss 2020 und der Lagebericht 2020 liegen vom  
 

19. Juli 2021 bis einschließlich 30. Juli 2021 
 

im Rathaus der Stadt Kirchenlamitz, Marktplatz 3, 95158 Kirchenlam-
itz, Einwohnermeldeamt (EG) / Zimmer 0.14 öffentlich aus und können 
während der allgemeinen Dienststunden (Montag bis Freitag von 8:00 
bis 12:00 Uhr, Montag bis Dienstag von 14:30 bis 16:00 Uhr und Don-
nerstag von 14:30 bis 18:00 Uhr) von jedermann eingesehen werden. 
 
Kirchenlamitz, den 01.07.2021; 
 

gKU Winterling Immobilien 
gez. Scheffler, Vorständin 

 
 
           Nr. 166 
 
TenneT informiert 
 

Vermessungsarbeiten für das Projekt SuedOstLink 

 
Durchführung in der Stadt Arzberg vom 16.08.2021 bis 31.12.2021 
 
Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Höchstspannungs-
Gleichstrom-Übertragungsleitung (HGÜ), die aus den beiden Vorha-
ben 5 und 5a besteht. Das Vorhaben 5 verläuft zwischen den Netzver-
knüpfungspunkten Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt und ISAR in Bay-
ern. Das Vorhaben 5a verläuft zwischen den Netzverknüpfungspunk-
ten Klein Rogahn in Mecklenburg-Vorpommern und ISAR in Bayern. 
Die Erdkabel-Leitung ist im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) vom 
Dezember 2015, zuletzt geändert am 04. März 2021 gesetzlich veran-
kert. Das Projekt befindet sich im formellen Genehmigungsverfahren, 
der sogenannten Planfeststellung. 
 
SuedOstLink wird nach den Maßgaben des BBPlG als Erdkabel ge-
plant. Im festgelegten Trassenkorridor stellen Querungen vorhandener 
Infrastruktur und Gewässer eine besondere Herausforderung dar. 
Ebenso müssen durch die Untersuchung Fragestellungen zum 
Grundwasser, der Bodenbeschaffenheit und nicht zuletzt die generelle 
geotechnische Eignung des Untergrundes geklärt werden. Die jetzt 
anstehenden Vermessungsarbeiten dienen dazu, die Ergebnisse der 
Befliegungsdaten vor Ort zu verifizieren und zu ergänzen. Hierbei sind 
insbesondere die Tiefenlage der Sohle von Gräben und Flüssen von 
Interesse, um die Eignung dieser Bereiche für den Trassenverlauf 
beurteilen und detaillierte technische Planungen der geschlossenen 
Querungen aufzustellen zu können. Zu diesem Zweck wird TenneT im 
Zeitraum vom 16.08.2021 bis 31.12.2021 terrestrische Vermessungs-
arbeiten durchführen. 
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Beauftragte Firmen 
 
Die Vermessungsarbeiten erfolgen im Auftrag der TenneT TSO GmbH 
durch die ARGE SOL-iG, mit der beteiligten Firma imp GmbH sowie 
weiteren beauftragten Drittunternehmern. 
 
Vermessungsarbeiten 
 
Zur detaillierten Planung der geschlossenen Querungen von bei-
spielsweise klassifizierten Straßen, Bahnstrecken oder Flüssen gehö-
ren Vermessungsarbeiten. Diese dienen dazu, um die exakte Tiefen-
lage von Gräben sowie Flusstiefen zu bestimmen oder besondere 
Landschaftspunkte wie beispielsweise Schächte zu überprüfen.  
Im Rahmen dieser Vorbereitungen (Planung und Vermessung) sind 
Mitarbeiter/innen mit dem PKW oder zu Fuß unterwegs und werden 
ggf. zeitlich begrenzt Markierungen setzen, wodurch keine Schäden an 
Fluren und Wegen entstehen. Baumaschinen werden bei diesen Maß-
nahmen nicht eingesetzt. Sollte es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden 
kommen, werden die entstandenen Schäden durch TenneT bzw. 
durch die oben genannten Firmen in voller Höhe entschädigt. 
 
Gesetzliche Grundlage und Termine 

 
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus § 
44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Mit einer 
ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümern und sonstigen 
Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß § 44 
Absatz 2 EnWG mitgeteilt. 
 
Die Dauer der Untersuchungen auf den betroffenen Grundstücken 
beträgt jeweils wenige Stunden. Die betroffenen Flurstücke können der 
beilegten Flurstücksliste entnommen werden. 
Für Ihr Verständnis danken wir im Voraus. 
 
Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen 
 
Für Fragen und Mitteilungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Bitte wenden Sie sich an: +49(921) 507404006 
E-Mail: suedostlink@tennet.eu 
 
Näheres zum Projekt und Planungsstand finden sie hier: 
www.tennet.eu/de/SuedOstLink 
 
Flurstücksliste 
 

Gemarkung Flurstück 

Haid 237 

Haid 308 

Haid 309 

Haid 310 

Haid 311 

Haid 312 

Haid 313 

Haid 315 

Haid 316 

Haid 317 

Haid 318 

Haid 319 

Haid 320 

Haid 321 

Haid 322 

Haid 436 

Haid 437 

Haid 440 

Haid 441 

Haid 564 

Haid 572 

Haid 573 

Haid 576 

Haid 577 

Haid 578 

Haid 579 

Haid 581 

Haid 582 

Haid 306/1 

Haid 316/1 

Haid 316/2 

Haid 318/1 
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TenneT informiert 
 

Vermessungsarbeiten für das Projekt SuedOstLink 

 
Durchführung in der Gemeinde Thiersheim vom 15.08.2021 bis 

31.12.2021 
 
Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Höchstspannungs-
Gleichstrom-Übertragungsleitung (HGÜ), die aus den beiden Vorha-
ben 5 und 5a besteht. Das Vorhaben 5 verläuft zwischen den Netzver-
knüpfungspunkten Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt und ISAR in Bay-
ern. Das Vorhaben 5a verläuft zwischen den Netzverknüpfungspunk-
ten Klein Rogahn in Mecklenburg-Vorpommern und ISAR in Bayern. 
Die Erdkabel-Leitung ist im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) vom 
Dezember 2015, zuletzt geändert am 04. März 2021 gesetzlich veran-
kert. Das Projekt befindet sich im formellen Genehmigungsverfahren, 
der sogenannten Planfeststellung. 
 
SuedOstLink wird nach den Maßgaben des BBPlG als Erdkabel ge-
plant. Im festgelegten Trassenkorridor stellen Querungen vorhandener 
Infrastruktur und Gewässer eine besondere Herausforderung dar. 
Ebenso müssen durch die Untersuchung Fragestellungen zum 
Grundwasser, der Bodenbeschaffenheit und nicht zuletzt die generelle 
geotechnische Eignung des Untergrundes geklärt werden. Die jetzt 
anstehenden Vermessungsarbeiten dienen dazu, die Ergebnisse der 
Befliegungsdaten vor Ort zu verifizieren und zu ergänzen. Hierbei sind 
insbesondere die Tiefenlage der Sohle von Gräben und Flüssen von 
Interesse, um die Eignung dieser Bereiche für den Trassenverlauf 
beurteilen und detaillierte technische Planungen der geschlossenen 
Querungen aufzustellen zu können. Zu diesem Zweck wird TenneT im 
Zeitraum vom 15.08.2021 bis 31.12.2021 terrestrische Vermessungs-
arbeiten durchführen. 
 
Beauftragte Firmen 
 
Die Vermessungsarbeiten erfolgen im Auftrag der TenneT TSO GmbH 
durch die ARGE SOL-iG, mit der beteiligten Firma imp GmbH sowie 
weiteren beauftragten Drittunternehmern. 
 
Vermessungsarbeiten 
 
Zur detaillierten Planung der geschlossenen Querungen von bei-
spielsweise klassifizierten Straßen, Bahnstrecken oder Flüssen gehö-
ren Vermessungsarbeiten. Diese dienen dazu, um die exakte Tiefen-
lage von Gräben sowie Flusstiefen zu bestimmen oder besondere 
Landschaftspunkte wie beispielsweise Schächte zu überprüfen.  
Im Rahmen dieser Vorbereitungen (Planung und Vermessung) sind 
Mitarbeiter/innen mit dem PKW oder zu Fuß unterwegs und werden 
ggf. zeitlich begrenzt Markierungen setzen, wodurch keine Schäden an 
Fluren und Wegen entstehen. Baumaschinen werden bei diesen Maß-
nahmen nicht eingesetzt. Sollte es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden 
kommen, werden die entstandenen Schäden durch TenneT bzw. 
durch die oben genannten Firmen in voller Höhe entschädigt. 
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Gesetzliche Grundlage und Termine 
 
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus § 
44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Mit einer 
ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümern und sonstigen 
Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß § 44 
Absatz 2 EnWG mitgeteilt. 
 
Die Dauer der Untersuchungen auf den betroffenen Grundstücken 
beträgt jeweils wenige Stunden. Die betroffenen Flurstücke können der 
beilegten Flurstücksliste entnommen werden. 
Für Ihr Verständnis danken wir im Voraus. 
 
Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen 

 
Für Fragen und Mitteilungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Bitte wenden Sie sich an: +49(921) 507404006 
E-Mail: suedostlink@tennet.eu 
 
Näheres zum Projekt und Planungsstand finden sie hier: 
www.tennet.eu/de/SuedOstLink 
 
Flurstücksliste 
 

Gemarkung Flurstück 

Grafenreuth 604 

Grafenreuth 605 

Grafenreuth 606 

Grafenreuth 606/1 
 
 
           Nr. 168 
 
Bauleitplanung der Stadt Arzberg; 
 
Erlass einer Einbeziehungssatzung "Flurweg Nord" gemäß 
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB (Flur-Nr. 185/3 Gemarkung 
Röthenbach); 
hier: Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss und öffentliche 
Auslegung § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Der Stadtrat der Stadt Arzberg hat mit Beschluss vom 27.05.2021 ein 
Verfahren zur Aufstellung einer Einbeziehungssatzung für den Bereich 
„Flurweg Nord“ (Flur-Nr. 185/3 Gemarkung Röthenbach) eingeleitet. 
Dies erfolgt im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB. 
 
Der Geltungsbereich umfasst das Grundstück Flur-Nr. 185/3 Gemar-
kung Röthenbach, die Fläche beträgt ca. 1.700 m². 
 
Mit diesem Verfahren sollen die bauplanungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Errichtung eines Wohnhauses geschaffen werden. 
 
Der Satzungsentwurf mit Begründung in der Fassung vom 27.05.2021 
liegt in der Zeit 
 

vom 26.07.2021 bis 27.08.2021 
 
im Stadtbauamt Arzberg, Bahnhofstraße 10, 95659 Arzberg während 
der allgemeinen Dienststunden (Montag bis Freitag 8:00 Uhr bis 12:00 
Uhr, Montag und Donnerstag 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr) zur Einsicht-
nahme aus. Aufgrund der Corona-Beschränkungen ist für die Einsicht-
nahme zwingend eine Terminvereinbarung unter Tel. 09233/404-35 
erforderlich. Des Weiteren stehen sämtliche Unterlagen auch auf der 
Homepage der Stadt Arzberg unter Bekanntmachungen als pdf-
Download zur Verfügung. 
 
Während der Auslegungsfrist können - schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift - Stellungnahmen abgegeben werden. Da das Ergebnis 
der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der 
Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 
 
Hinweise: 
Es findet keine Umweltprüfung statt. Nicht während der Auslegungs-
frist abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.

Arzberg, 30.06.2021; 
 

Stadt Arzberg; 
gez. Stefan Göcking, Erster Bürgermeister 

 
 
           Nr. 169 
 
Bauleitplanung der Stadt Arzberg; 
 
2. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans „Olatsberg 
II“ im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB; 
Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses und öffentliche 
Auslegung des Bebauungsplanentwurfs nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Der Stadtrat der Stadt Arzberg hat am 24.06.2021 in öffentlicher Sit-
zung beschlossen, den Bebauungs- und Grünordnungsplan „Olatsberg 
II“ im vereinfachten Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch (BauGB) zu 
ändern. Das vereinfachte Verfahren kann angewendet werden, da die 
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. In diesem Verfahren 
wird von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 
und § 4 Abs. 1 BauGB, von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, sowie 
von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und 
§ 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. 
 
Weiterhin hat der Stadtrat den Entwurf der Änderung einschließlich 
Begründung in der Fassung vom 29.04.2021 gebilligt und beschlos-
sen, diesen nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen sowie die 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
durchzuführen. 
 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung hat einen Umgriff 
von ca. 4,03 ha und betrifft die Grundstücke oder deren Teilflächen mit 
den Flur-Nrn. 776; 799/2; 799/10; 799/11; 800, 801; 801/5; 801/6; 
801/7; 801/8; 801/10; 801/11; 801/12; der Gemarkung Röthenbach. 
 
Ziele und Zwecke der Planänderung 
 
Angestoßen durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes und die 
Errichtung eines neuen repräsentativen Bürogebäudes, hat sich die 
Nachfrage nach Baugrundstücken belebt, so dass es erforderlich ist, 
den Bebauungsplan Olatsberg II an die zeitgemäßen Anforderungen 
anzupassen, um die aktuellen Anfragen nach Wohnbauland bedienen 
zu können. 
 
Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans liegt mit Begrün-
dung vom 
 

26.07.2021 bis einschließlich 27.08.2021 
 
im Stadtbauamt Arzberg, Bahnhofstraße 10, 95659 Arzberg während 
der allgemeinen Dienststunden (Montag bis Freitag 8:00 Uhr bis 12:00 
Uhr, Montag und Donnerstag 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr) zur Einsicht-
nahme aus. Aufgrund der Corona-Beschränkungen ist für die Einsicht-
nahme zwingend eine Terminvereinbarung unter Tel. 09233/404-35 
erforderlich. Des Weiteren stehen sämtliche Unterlagen auch auf der 
Homepage der Stadt Arzberg unter Bekanntmachungen als pdf-
Download zur Verfügung. 
 
Während der Auslegungsfrist können - schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift - Stellungnahmen abgegeben werden. Da das Ergebnis 
der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der 
Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass keine Umweltprüfung stattfindet. 
Nicht während der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben. 
 
Arzberg, 30.06.2021; 
 

Stadt Arzberg; 
gez. Stefan Göcking, Erster Bürgermeister 
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